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RS OGH 1956/5/23 7Ob120/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1956

Norm

ABGB §430 A

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 430 ABGB kommt auch dem zustatten, der weiß, daß der Eigentümer auch mit einem anderen

ein Veräußerungsgeschäft abgeschlossen hat.
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